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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1987

Norm

MRG §8

Rechtssatz

Die Benützung des Dachbodens gemäß der Hausordnung (etwa als Trockenraum und zu Abstellzwecken) ist für den

Mieter einer Wohnung verkehrsüblich. Diese Benützung begründet jedoch noch kein Bestandrecht.
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